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(54) Verfahren zum gasdichten Verpacken von Gegenständen mit sich eng an die Gegenstände 
anlegender, tiefziehbarer Folie unter Einsatz eines Vakuums

(57) Bei einem Verfahren zum gasdichten Verpa-
cken von Gegenständen mit sich eng an die Gegenstän-
de anlegender, tiefziehbarer Folie (4) unter Einsatz eines
Vakuums, wobei der Gegenstand in eine Schale (6) ein-
gelegt wird und zum Verschließen der Schale die tief-
ziehbare Folie mit der Schale verbunden wird, ist vorge-
sehen, dass für das Ausbilden der Verpackung eine

Schale mit zumindest einem umlaufenden Rand (10) ver-
wendet wird, dass die tiefziehbare Folie auf den umlau-
fenden Rand gasdicht aufgebracht wird und anschlie-
ßend ausschließlich die tiefziehbare Folie auf ein Maß
kleiner des umlaufenden Randes oder gleich dem um-
laufenden Rand zugeschnitten wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum gas-
dichten Verpacken von Gegenständen mit sich eng an
die Gegenstände anlegender, tiefziehbarer Folie unter
Einsatz eines Vakuums, wobei der Gegenstand in eine
Schale eingelegt wird und zum Verschließen der Schale
die tiefziehbare Folie mit der Schale verbunden wird.
[0002] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Vorrich-
tung zum gasdichten Verpacken von Gegenständen mit
sich eng an die Gegenstände anlegendem Folienmate-
rial unter Einsatz eines Vakuums, vorzugsweise zum
Durchführen des vorgenannten Verfahrens, umfassend
eine Auflage für zumindest eine Schale und umfassend
zumindest ein Siegelwerkzeug für die tiefziehbare Folie.
Schließlich betrifft die Erfindung eine Verpackung.
[0003] Verfahren und Vorrichtungen der vorgenannten
Gattungen werden dazu eingesetzt, Gegenstände zu
verpacken. Bei diesen Gegenständen kann es sich um
anorganische Produkte handeln, wie beispielsweise
Werkzeuge oder Schreibwaren, welche in entsprechen-
den Verpackungen in Märkten zum Verkauf feilgehalten
werden. Insbesondere dann, wenn ein Vakuum zum Tief-
ziehen der Folie, die mit der Schale verschweißt wird,
eingesetzt wird, kann es sich bei den Gegenständen um
organische Produkte, wie Lebensmittel handeln. Insbe-
sondere Fleisch- und Wurstwaren werden mit dieser Art
Verpackungen eingepackt, um im Innenraum der Verpa-
ckung ein möglichst geringes Gasvolumen zu belassen.
[0004] Bei bekannten Verfahren wird so vorgegangen,
dass ein Gegenstand in eine Schale eingelegt wird und
anschließend die tiefziehbare Folie mit der Schale ver-
schweißt wird. Nach dem Tiefziehen wird die Folie auf
das Maß der Schale zugeschnitten, dabei erfolgt häufig
ein Schneiden von Folie und Schale in einem Schritt, z.
B. wenn ein Verrutschen der Schale eintritt. Auf nachtei-
lige Weise können dabei scharfe Schalenränder ausge-
bildet werden. Ein weiterer Nachteil ist, dass dieses
nachfolgende Schneiden an der noch für das Schweißen
erwärmten Folie vorgenommen wird. Die Folie weist in
ihrem erwärmten Zustand eine weiche Konsistenz auf,
so dass sie einem Zuschneidemesser wenig Widerstand
entgegensetzen kann. In der Folge entstehen unscharfe
Schnittkanten, welche zu einem unansehnlichen Knaut-
schen und Verwerfen der Schnittränder der Folie führen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein
Verfahren aufzuzeigen, mit dem es ermöglicht ist, Ge-
genstände in ansehnlich ausgestaltete gasdichte Verpa-
ckungen zu verpacken. Weiterhin soll eine Vorrichtung,
mit der ein derartiges Verpacken möglich ist, und eine
Verpackung aufgezeigt werden.
[0006] Verfahrensseitig ist diese Aufgabe erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, dass für das Ausbilden der Ver-
packung eine Schale mit zumindest einem umlaufenden
Rand verwendet wird, dass die tiefziehbare Folie auf den
umlaufenden Rand gasdicht aufgebracht wird und an-
schließend ausschließlich die tiefziehbare Folie auf ein
Maß des umlaufenden Randes zugeschnitten wird.

[0007] Auch bei dem erfindungsgemäßen Verfahren
wird eine Schale mit einem umlaufenden Rand einge-
setzt. Dieser umlaufende Rand wird jedoch bei einem
Verpacken eines Gegenstandes nicht beschädigt, so
dass dieser Rand von vorneherein mit einer gefälligen
und griffsympathischen Abkantung oder anderer Ausge-
staltung versehen sein kann. Der umlaufende Rand der
Schale wird erfindungsgemäß dadurch geschont, dass
nach dem Aufbringen der tiefziehbaren Folie auf den um-
laufenden Rand nur die tiefziehbare Folie zugeschnitten
wird.
[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren folgt
die Bearbeitungsreihenfolge somit dem Stand der Tech-
nik. Zunächst wird die Folie aufgebracht, anschließend
wird sie zugeschnitten. Dies hat zum einen den Vorteil,
dass das Schneiden der Folie in einem späten Bearbei-
tungsschritt vorgenommen wird. Auch die umlaufenden
Ränder der Schale werden nicht geschnitten, da das
Schneiden der Folie in einer Weise erfolgt, in der dafür
vorgesehene Schneidwerkzeuge nicht mit der Schale in
Kontakt geraten. Eine Randgestaltung der Schale bleibt
somit erhalten, scharfe Schnittkanten treten vorteilhaft
nicht auf.
[0009] Nach einer ersten Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass die tief-
ziehbare Folie auf den umlaufenden Rand aufge-
schweißt wird. Durch das Schweißen wird einerseits eine
feste und gasdichte Verbindung zwischen Folie und
Schale hergestellt.
[0010] Nach einer nächsten Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass die tiefziehbare Folie vor dem
Aufschweißen einer Wärmebeaufschlagung ausgesetzt
wird. Durch das Erwärmen der Folie erfolgt zum einen
eine Vordehnung. Zum anderen wird die Folie erwärmt,
so dass sie einem anschließenden Tiefziehvorgang gut
zugänglich ist. Dabei kann vorgesehen sein, dass die
tiefziehbare Folie vor dem Aufschweißen mit einem Va-
kuum in eine ihre flächige Erstreckung aufweitender Wei-
se beaufschlagt wird. Durch dieses Vordehnen der Folie
ist erreichbar, dass die tiefziehbare Folie in enge Vor-
sprünge und Hinterschneidungen während des Tiefzieh-
vorgangs vordringen kann. Da üblicherweise in einer ent-
sprechenden Vorrichtung mehrere Schalen gleichzeitig
versiegelt werden, wird das für die Versiegelung einer
Schale benötigte tiefziehbare Folienmaterial aus einem
größeren Verbund entnommen. Während der Vorberei-
tung der tiefziehbaren Folie ist dieser Verbund noch un-
geschnitten, so dass entsprechend Material nachfließen
kann. Das Schneiden der tiefziehbaren Folie erfolgt dann
erfindungsgemäß erst nach ihrem Aufschweißen auf ei-
nen Schalenrand.
[0011] Um das Tiefziehen durchführen zu können,
sieht eine Weiterbildung der Erfindung vor, dass im Um-
gebungsbereich der Schale ein Vakuum angeordnet ist.
Mit dem Vakuum lassen sich Druckverhältnisse einstel-
len, die bei Ausbilden eines Druckgefälles zu einem Tief-
ziehen der Folie führen. Durch das Tiefziehen legt sich
die Folie nach dem so genannten "Skin"-Verfahren eng
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an den zu verpackenden Gegenstand sowie an nicht mit
dem Gegenstand belegte Bereiche der Schale an.
[0012] Zur weiteren Ausbildung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist noch vorgesehen, dass im Umge-
bungsbereich der tiefziehbaren Folie auf der der Schale
abgekehrten Seite ein Überdruck ausbildbar ist. Die der
Schale abgekehrten Seite der tiefziehbaren Folie ist mit
dem auf dieser Seite ausbildbaren Überdruck belastbar.
Dadurch wird das auf der anderen Seite der tiefziehbaren
Folie angreifende Vakuum unterstützt, um eine möglichst
enge Anlage der tiefziehbaren Folie an dem zu verpa-
ckenden Gegenstand zu erreichen. Die möglichst enge
Anlage erwirkt nämlich vorteilhaft nicht nur eine Fixierung
des Gegenstandes, sie sorgt bei z. B. fleischhaltigen Ge-
genständen auch dafür, dass in dem Fleisch enthaltene
insbesondere flüssige Bestandteile nicht aus diesem
austreten können. So können Marinaden oder auch der
eigene Fleischsaft in dem Produkt gehalten werden, so
dass es nicht austrocknet und trotz der durch die Verpa-
ckung hergestellten längeren Haltbarkeit eine Frische
behält. Der Überdruck kann dabei schlagartig aufgebaut
werden, um ein schnelleres und enges Anlegen der Folie
zu erreichen.
[0013] Zur vorrichtungsseitigen Lösung der Aufgabe
sieht die Erfindung vor, dass die Vorrichtung neben der
Auflage für zumindest eine Schale und neben dem Sie-
gelwerkzeug für die tiefziehbare Folie zumindest eine
Schneideinrichtung für die tiefziehbare Folie aufweist,
welche in eine nur die tiefziehbare Folie schneidenden
Höhenlage oberhalb eines umlaufenden Randes der
Schale bringbar ist.
[0014] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
vorgesehen, die Folie zunächst auf die Schale aufzubrin-
gen und anschließend zuzuschneiden. Aufgrund dieser
Verfahrensweise ist nicht länger eine separate Schneid-
station für die Folie erforderlich. Sie kann erfindungsge-
mäß der Vorrichtung zugeordnet sein, da das Schneiden
der Folie unmittelbar nach dem Versiegeln bzw. Ver-
schweißen der Folie erfolgt.
[0015] Die Schneideinrichtung umfasst vorzugsweise
Messerklingen, mit denen ein Schneiden der tiefziehba-
ren Folie erfolgreich durchführbar ist.
[0016] Nach einer nächsten Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die
Schneideinrichtung dem Siegelwerkzeug räumlich zuge-
ordnet ist. Durch diese räumliche Zuordnung kann ein
zeitlich kurz aufeinander folgendes Versiegeln und
Schneiden erfolgen. Die Zuordnung von Schneideinrich-
tung und Siegelwerkzeug zueinander ist räumlich gege-
ben, konstruktiv sind beide Baugruppen voneinander un-
abhängig, um ein separates Durchführen der Arbeitsgän-
ge Versiegeln und Zuschneiden zu ermöglichen.
[0017] Die Schneideinrichtung kann das Siegelwerk-
zeug umlaufen. Ist das Siegel-werkzeug beispielsweise
rechteckig ausgebildet, so können Messerklingen der
Schneideinrichtung dieses Siegelwerkzeug wie einen
Rahmen umlaufen. Nach dem Aufsetzen des Siegel-
werkzeuges auf die Folie erfolgt mit den rahmenartig aus-

gebildeten Messerklingen ein Zuschneiden derselben.
[0018] Zur konstruktiven Ausbildung der Vorrichtung
sieht eine Weiterbildung der Erfindung vor, dass die Auf-
lage für die Schale und/oder das Siegelwerkzeug höhen-
veränderbar geführt sind. Auflage und Siegelwerkzeug
können somit einander angenähert und voneinander ent-
fernt werden. Die Annäherung wird dazu genutzt, das
Siegelwerkzeug auf die tiefziehbare Folie aufzulegen,
wenn das Schneidwerkzeug vom umlaufenden Rand der
Schale noch einen Abstand einhält.
[0019] Eine nächste Weiterbildung der Erfindung sieht
vor, dass die Auflage zumindest eine Auflageeinrichtung
für den umlaufenden Rand der Schale aufweist. Die
Schale ist mit Hilfe der Auflage in die Auflageeinrichtung
für den umlaufenden Rand einbringbar. Der umlaufende
Rand wird vorzugsweise auf diese Auflageeinrichtung
aufgelegt, damit er für das Verschweißen bzw. Versie-
geln mit der tiefziehbaren Folie bereitliegt. Die Auflage-
einrichtung unterstützt den umlaufenden Rand und bildet
ein Gegenlager für das auf den Rand aufzulegende Sie-
gelwerkzeug aus.
[0020] Nach einer nächsten Weiterbildung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass zwi-
schen den Schalen und der tiefziehbaren Folie eine Dis-
tanzplatte angeordnet ist, welche auf die Auflageeinrich-
tung für den umlaufenden Rand auflegbar ist, wobei da-
bei der umlaufende Rand zumindest abschnittsweise frei
bleibt. Diese erfindungsgemäß vorgesehene Distanz-
platte unterstützt das Zuschneiden der tiefziehbaren Fo-
lie nach ihrem Aufschweißen bzw. Versiegeln auf den
umlaufenden Rand der Schale. Dazu ist die Distanzplatte
auf die in der Auflageeinrichtung aufgenommenen um-
laufenden Ränder der Schale auflegbar. Die Distanzplat-
te bildet nun mit ihrer oben liegenden Oberfläche eine
Ebene aus, die oberhalb des umlaufenden Randes an-
geordnet ist. Auf diese Ebene kann die tiefziehbare Folie
aufgelegt werden, mit der Distanzplatte wird die tiefzieh-
bare Folie gegen das Siegelwerkzeug geführt.
[0021] Verfahrensgemäß ist vorgesehen, dass an die
tiefziehbare Folie vor ihrem Aufschweißen ein Vakuum
aufgelegt wird, um sie zu dehnen. Mit der Distanzplatte
wird die Folie gegen das Siegelwerkzeug geführt und
festgehalten, wenn mit dem Siegelwerkzeug ein Vakuum
an die Folie angelegt wird. Das Siegelwerkzeug hat vor-
zugsweise eine nach innen gewölbte Ausbildung, in wel-
che hinein sich die tiefziehbare Folie bei Anlegen des
Vakuums ausdehnen kann. Die umlaufenden Ränder der
Schale werden von der Distanzplatte frei gehalten. Auch
die anderen Bereiche der Schale können frei bleiben, um
eine großflächige Anlage des Siegelwerkzeuges zu er-
möglichen, damit neben dem Verschweißen der tiefzieh-
baren Folie zugleich ein Erwärmen dieser Folie für einen
nachfolgenden Tiefziehvorgang erfolgt. In der Distanz-
platte ist dafür vorzugsweise zumindest ein mit dem Be-
hälter in deckungsgleiche Lage bringbarer Durchbruch
angeordnet. Dieser Durchbruch hat dann zum Siegel-
werkzeug korrespondierende Abmessungen.
[0022] Bei dem Einsatz dieser Distanzplatte mit den
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Durchbrüchen ist es vorteilhaft, dem Siegelwerkzeug die
Schneideinrichtung räumlich zuzuordnen. Bei einem He-
ranführen des Siegelwerkzeuges an die tiefziehbare Fo-
lie kann zugleich ein Zuführen der Schneideinrichtung
erfolgen. Die Schneideinrichtung ist dabei vorzugsweise
wie das Siegelwerkzeug durch den Durchbruch der Dis-
tanzplatte hindurch führbar. Das Schneidwerkzeug ist
dabei vorzugsweise vom Siegelwerkzeug abgekoppelt
und federnd gelagert. Durch diese Abkopplung ist es er-
möglicht, das Siegelwerkzeug zunächst näher an die
Schale heranzuführen als das Schneidwerkzeug. Nach
dieser Heranführung des Siegelwerkzeuges kann eine
Versiegelung zwischen Folie und Schale erfolge Folie
eingesetzt wird. Dazu wird das Schneidwerkzeug in einer
entsprechenden Führung bis in die Ebene der Oberflä-
che des umlaufenden Randes geführt. Die auf dem um-
laufenden Rand aufliegende tiefziehbare Folie wird ge-
schnitten, das Messer wird dabei aber nicht bis in den
umlaufenden Rand hinein bewegt. Der umlaufende Rand
bleibt unversehrt.
[0023] Zur weiteren Ausbildung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ist noch vorzugsweise vorgesehen,
dass durch das Siegelwerkzeug hindurch zumindest eine
Überdruckleitung und/oder eine Vakuumleitung verläuft.
Das Siegelwerkzeug ist auf der Seite der tiefziehbaren
Folie angeordnet, welche der Schale abgekehrt ist.
Durch die durch das Siegelwerkzeug hindurch verlaufen-
de Überdruckleitung kann ein Überdruckmedium, z. B.
Luft, hinzugefügt werden, um auf dieser Seite der Folie
den verfahrensgemäß vorzugsweise vorgesehenen
Überdruck zu erzeugen. Über die Vakuumleitung wird
der verfahrungsgemäß vorgesehene Unterdruck er-
zeugt.
[0024] Selbstständiger Schutz wird auch beansprucht
für eine Verpackung, die nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren hergestellt wird. Diese Verpackung zeichnet
sich erfindungsgemäß dadurch aus, dass die tiefziehba-
re Folie nach ihrem Auflegen auf zumindest einen um-
laufenden Rand der Schale diesen Rand abschnittswei-
se abdeckt.
[0025] Erfindungsgemäß ist somit vorgesehen, dass
die auf den umlaufenden Rand aufgelegte Folie diesen
Rand nicht vollständig abdeckt. Die Folie kann jeweils
zum äußeren Rand des umlaufenden Randes einen
Rücksprung aufweisen, so dass sie mit diesem Rand
nicht in Kontakt gerät. Sie kann vielmehr auf einem Be-
reich des umlaufenden Randes aufgeschweißt sein, der
von der Außenkante des umlaufenden Randes noch ei-
nen Abstand hat. Dadurch wird eine saubere
Schweißnaht hergestellt.
[0026] Ein umlaufender Rand der Schale ist dabei im-
mer der Bereich der Schalenoberfläche, welcher zumin-
dest eine Vertiefung in der Schale umlaufend umschließt.
Die Schale kann eine Vertiefung aufweisen, die von ei-
nem umlaufenden Rand umgeben ist. Dabei ist es auch
möglich, dass in einer Gesamtverpackung mehrere Ver-
tiefungen angeordnet sind, beispielsweise bei mehreren
zusammengesetzten Yoghurtbechern. Jeder dieser Ver-

tiefungen kann dabei eine separate tiefziehbare Folie zu-
geordnet sein, welche lediglich mit dem umlaufenden
Rand, der diese Vertiefung umgibt, verbunden wird. Es
erfolgt somit kein Gesamtabdecken der verschiedenen
Vertiefungen mit einer Folie, sondern es werden mehrere
Folien vorgesehen. Diese Verpackung weist zwischen
den einzelnen Vertiefungen Bereiche auf, die nicht von
einer Folie belegt sind. In diesen Bereichen können dann
bevorzugt Perforationen angebracht werden, um das
Vereinzeln der einzelnen Verpackungsbereiche vonein-
ander zu erleichtern. In diesem Fall können Abzugsla-
schen der tiefziehbaren Folie auch von einer Anordnung
im Außenbereich der Gesamtverpackung in einen Innen-
bereich verlegt werden, beispielsweise dahin, wo die tief-
ziehbaren Folien mehrerer Vertiefungen einander ange-
nähert sind.
[0027] Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, aus dem weitere erfinderische Merk-
male hervorgehen, ist in der Zeichnung dargestellt. Es
zeigen:

Fig. 1 bis 9: Schnittansichten einer Vorrichtung zum
gasdichten Verpacken von Gegenstän-
den mit sich eng an die Gegenstände an-
legen dem Folienmaterial in verschiede-
nen Bearbeitungssituationen während
eines Verpackungsvorganges und

Fig. 7 a: eine maßstäblich vergrößerte Darstel-
lung einer Einzelheit in Fig. 7 und

Fig. 9 a: eine maßstäblich vergrößerte Darstel-
lung einer Einzelheit in Fig. 9.

[0028] Die Vorrichtung in den Figuren weist ein Unter-
werkzeug 9 und ein Oberwerkzeug 1 auf. Das Unterwerk-
zeug 9 umfasst einen Auflagetisch 8 für zwei Schalen 6.
Jede der Schalen 6 hat einen umlaufenden Rand 10. Die
Auflagetische 8 sind auf ein Gestell 11 aufgestellt, das
höhenveränderbar ist.
[0029] In dem Oberwerkzeug 1 sind zwei Siegelwerk-
zeuge 2 aufgenommen. Das Oberwerkzeug 1 ist dabei
insgesamt höhenveränderbar geführt. Den Siegelwerk-
zeugen 2 räumlich zugeordnet sind Schneideinrichtun-
gen 3, welche als die Siegelwerkzeuge 2 umlaufende
Messer ausgebildet sind. Die Schneideinrichtungen 3
sind in Messerhaltern 12 aufgenommen.
[0030] Figur 1 zeigt des Weiteren eine tiefziehbare Fo-
lie 4. Diese Folie 4 liegt vor ihrem Aufsiegeln auf die um-
laufenden Ränder 10 der Schalen 6 einstückig vor.
[0031] Die Vorrichtung weist noch zwischen der tief-
ziehbaren Folie 4 und den Schalen 6 eine Distanzplatte
5 auf. Diese Distanzplatte 5 hat Durchbrüche 13, welche
mit den Schalen 6 korrespondieren.
[0032] Im Bereich des Unterwerkzeuges 9 ist den Auf-
lagetischen 8 noch eine Auflageeinrichtung zugeordnet.
Diese Auflageeinrichtung wird durch die obersten Ab-
schnitte des Unterwerkzeuges 9 ausgebildet. Im Bereich
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dieser Auflageeinrichtung sind in die Oberfläche des Un-
terwerkzeuges 9 Vertiefungen 14 eingelassen, in welche
die umlaufenden Ränder 10 der Schalen 6 vorstehen
können.
[0033] Figur 2 zeigt den Zustand nach Heranführen
der tiefziehbaren Folie 4 an das Oberwerkzeug 1. Dieses
Heranführen erfolgt mit der Distanzplatte 5, welche nach-
folgend die tiefziehbare Folie 4 gegen das Oberwerkzeug
1 drückt und festhält. Das Heranführen der tiefziehbaren
Folie 4 ist mit Pfeilen 20 a dargestellt.
[0034] Figur 3 zeigt, dass durch die Siegelwerkzeuge
2 eine Vakuumleitung verläuft. Entlang der Pfeile 20 wird
Luft aus den Siegelwerkzeugen 2 herausgeführt. Da-
durch legt sich die tiefziehbare Folie 4 an die Innenkon-
turen der Siegelwerkzeuge 2 an. Diese sind nach innen
gewölbt ausgebildet, so dass sich domartige Abschnitte
ergeben.
[0035] Figur 4 zeigt den Zustand nach Anheben des
Unterwerkzeuges 9. Die Schalen 6 sind auf die Auflage-
einrichtung des Unterwerkzeuges 9 aufgelegt. Ihre um-
laufenden Ränder 10 werden durch das Unterwerkzeug
9 unterstützt.
[0036] Die Distanzplatte 5 ist auf das Unterwerkzeug
9 aufgelegt. Auf der Distanzplatte 5 liegt die tiefziehbare
Folie 4 auf, das Oberwerkzeug 1 mit den Siegelwerkzeu-
gen 2 und den Schneideinrichtungen 3 ist der Folie 4
angenähert. Dabei ist die tiefziehbare Folie 4 in die Sie-
gelwerkzeuge 2 hinein aufgeweitet und vorgewärmt. Die
Schneideinrichtungen 3 halten von der Folie 4 einen Ab-
stand ein.
[0037] Figur 5 zeigt, dass über Luftkanäle 15 Luft aus
dem Umgebungsbereich der Schalen 6 herausgesaugt
wird (Pfeile 16). Dadurch wird im Umgebungsbereich der
Schalen 6 ein Vakuum hergestellt.
[0038] In Figur 6 sind die Schneideinrichtungen 3 nicht
bis an die umlaufenden Ränder 10 der Schalen 6 heran-
geführt. Mit den Siegelwerkzeugen 2 wird jetzt die tief-
ziehbare Folie 4 auf die umlaufenden Ränder 10 aufge-
schweißt. Dabei erfolgt zugleich ein Aufwärmen der Folie
4 zum Vorbereiten des Tiefziehens. Das Aufsetzen der
Siegelwerkzeuge 2 auf den umlaufenden Rändern 10
der Schalen 6 ist durch Pfeile 17 verdeutlicht.
[0039] Fig. 7 und 7a zeigen dann das Schneiden der
tiefziehbaren Folie 4 mit der Schneideinrichtung 3. Über
die Messerhalter 12 wird die Schneideinrichtung 3 defi-
niert an den umlaufenden Rand 10 der Schale 6 heran-
geführt. Dabei erfolgt ein Durchtrennen der tiefziehbaren
Folie 4, während der umlaufende Rand 10 nicht beschä-
digt wird. Das Zuschneiden der Folie 4 erfolgt vor dem
Tiefziehen dieser Folie 4.
[0040] In Fig. 8 erfolgt über durch das Oberwerkzeug
1 und die Siegelwerkzeuge 2 hindurchgeführte Über-
druckleitungen 18 eine Zuführung von Luft, welche im
Zusammenhang mit dem im Bereich der Schalen 6 herr-
schenden Unterdruck eine enge Anlage der aufgewärm-
ten, tiefziehbaren Folie 4 an die in den Schalen 6 befind-
lichen Gegenständen 7 gewährleistet. Bei den Gegen-
ständen 7 kann es sich beispielsweise um Fleischpro-

dukte handeln. In den Bereich der Schalen 6 kann dabei
noch ein Schutzgas geführt werden (Pfeil 19).
[0041] Figur 9 zeigt den Zustand der Vorrichtung nach
dem Entformen der Schalen 6. Oberwerkzeug 1 und Un-
terwerkzeug 9 sind voneinander wieder entfernt, die Dis-
tanzplatte 5 ist von den Schalen 6 abgehoben. Von der
tiefziehbaren Folie 4 verbleiben Schnittreste, welche ent-
sorgt werden. Die Schalen 6 können nach diesem Sie-
gelvorgang von dem Unterwerkzeug 9 entfernt werden,
dieses kann anschließend neue Schalen 6 aufnehmen.
Die Vorrichtung kann dabei taktweise arbeiten, beispiels-
weise mit 6 Takten pro Minute.
[0042] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann
es sich um eine Siegelvorrichtung handeln, mit der auch
Schalen mit Folien verschlossen werden können, die
nicht im "Skin"-Verfahren tiefgezogen werden. Ein und
dieselbe Vorrichtung kann somit für voneinander ver-
schiedene Verpackungsarten eingesetzt werden, bei de-
nen gleiche genormte Grundverpackungen, wie die
Schalen 6, eingesetzt werden.
[0043] Das Zuschneiden der tiefziehbaren Folie 4, das
Verschweißen dieser Folie 4 auf den umlaufenden Rän-
dern 10 sowie das Tiefziehen der Folie 4 erfolgt vorzugs-
weise in ein und demselben Takt, um die Bearbeitungs-
zeit zu verkürzen.
[0044] Die Schneideinrichtungen 3 werden nicht durch
die Ebene der umlaufenden Ränder 10 hindurchgeführt.
Figur 9 a zeigt, dass die tiefziehbare Folie 4 sauber ab-
geschnitten ist und dass im Bereich des umlaufenden
Randes 10 ein von der Folie 4 freibleibender Bereich
dieses umlaufenden Randes 10 verbleibt. Die Schneid-
einrichtungen 3 schneiden den umlaufenden Rand 10
nicht ab.
[0045] Die Folie 4 legt sich eng an die Wandungen des
Behälters 6 und an in der Vertiefung des Behälters vor-
handene Gegenstände 7 an, wie in Figur 9 gezeigt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum gasdichten Verpacken von Gegen-
ständen mit sich eng an die Gegenstände anlegen-
der, tiefziehbarer Folie unter Einsatz eines Vaku-
ums, wobei der Gegenstand in eine Schale eingelegt
wird und zum Verschließen der Schale die tiefzieh-
bare Folie mit der Schale verbunden wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass für das Ausbilden der Verpackung eine Schale
(6) mit zumindest einem umlaufenden Rand (10) ver-
wendet wird, dass die tiefziehbare Folie (4) auf den
umlaufenden Rand (10) gasdicht aufgebracht wird
und anschließend ausschließlich die tiefziehbare
Folie (4) auf ein Maß kleiner des umlaufenden Ran-
des (10) oder gleich dem umlaufenden Rand (10)
zugeschnitten wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die tiefziehbare Folie (4) auf den um-
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laufenden Rand (10) aufgeschweißt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die tiefziehbare Folie (4) vor
dem Aufschweißen einer Wärmebeaufschlagung
ausgesetzt wird.

4. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die tiefziehbare
Folie (4) vor dem Aufschweißen mit einem Vakuum
in ihre flächige Erstreckung aufweitender Weise be-
aufschlagt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Umge-
bungsbereich der Schale (6) ein Vakuum angeord-
net wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im Umge-
bungsbereich der tiefziehbaren Folie (4) auf der der
Schale (6) abgekehrten Seite ein Überdruck ausbild-
bar ist.

7. Vorrichtung zum gasdichten Verpacken von Gegen-
ständen mit sich eng an die Gegenstände anlegen-
dem Folienmaterial unter Einsatz eines Vakuums,
vorzugsweise zum Durchführen des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, umfassend eine
Auflage für zumindest eine Schale und umfassend
zumindest ein Siegelwerkzeug für die tiefziehbare
Folie,
dadurch gekennzeichnet,
dass sie zumindest eine Schneideinrichtung (3) für
die tiefziehbare Folie (4) aufweist, welche in eine nur
die tiefziehbare Folie (4) schneidende Höhenlage
oberhalb eines umlaufenden Randes (10) der Scha-
le (6) bringbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schneideinrichtung (3) Messer-
klingen umfasst.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schneideinrichtung (3)
dem Siegelwerkzeug (2) räumlich zugeordnet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schneideinrichtung (3) das Sie-
gelwerkzeug (2) umläuft.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auflage für die
Schale (6) und/oder das Siegelwerkzeug (2) höhen-
veränderbar geführt sind.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auflage zumindest eine Aufla-

geeinrichtung für den umlaufenden Rand (10) der
Schale (6) aufweist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen den Scha-
len (6) und der tiefziehbaren Folie (4) eine Distanz-
platte (5) angeordnet ist, welche auf die Auflageein-
richtung für den umlaufenden Rand (10) auflegbar
ist, wobei dabei der umlaufende Rand (10) zumin-
dest abschnittsweise frei bleibt.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Distanzplatte (5) zumindest
ein mit einem Behälter (6) in Deckungslage bringba-
rer Durchbruch (13) angeordnet ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Siegelwerkzeug (2) zum Durch-
bruch (13) in der Distanzplatte (5) korrespondieren-
de Abmessungen hat.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass das Siegelwerkzeug
(2) eine nach innen gewölbte Ausbildung hat.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 16 da-
durch gekennzeichnet, dass die Schneideinrich-
tung (3) vom Siegelwerkzeug (2) abgekoppelt ist und
federnd gelagert ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass durch das Siegel-
werkzeug (2) hindurch zumindest eine Vakuumlei-
tung und/oder eine Überdruckleitung (16) verläuft.

19. Verpackung für zumindest einen Gegenstand mit ei-
ner Schale und mit einer tiefziehbaren Folie zum Auf-
legen auf die Schale,
dadurch gekennzeichnet,
dass die tiefziehbare Folie (4) nach ihrem Auflegen
auf zumindest einen umlaufenden Rand (10) der
Schale (6) diesen Rand (10) abschnittsweise ab-
deckt.

20. Verpackung nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein umlaufender Rand (10) der
Schale (6) zumindest eine Vertiefung in der Schale
(6) umlaufend umschließt.
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